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An die Herren Bürgermeister de» Kreise«,
ner stao Unter Bezugnahme auf meine Verfügung vom 14. Sept.i,1914,

728, weise ich Sie hiermit an, die Abgangslisten über die zur
«e einberufencn Mannschaften deS Beurlaubtenstandes mir
estens bis zum4. März d. J8 . einzureichen. In Spalte 15

Leitung, Tag des Eintritts in den aktiven Dienst und außerdem
igeben, welchen Dienstgrad die betrcffendeu Steuerpflichtigen bei

vom I m Eintritt in daS Heer bezw. in die Marine bekleideten,
re Boo Die Jnabgangstelluna solcher Steuerpflichtigen die für Zeit
englischer aktiven Dienstpflicht genüge» , ist hiervon unabhängig
lucht e hat stet« sofort zu geschehen.
versenkt Beim Endabschluffe für das Rechnungsjahr 1914 sind von
»edotreß!u Gemeinde» zahlreiche Steuerrückstände nachgewiesen worden,
le um, der ausreichenden Begründung entbehrten. Meistens waren die
1 Mai e dadurch entstanden, daß die rechtzeitige Einziehung, Ueber-
gen ob urig, Abgang- oder Ausfallstellung verabsäumt worden war.

dem bevorstehenden Abschlüsse für das Rechnungsjahr 1915
starine'D dies möglichst vermieden werden. Die für den Veranlagungs-
- rk Westerburg zuständigen Königlichen Kreiskassen sind ange-

laostseli, die Gemeinden des Kreises zu ersuchen, die Ablieferung der
»ItWbeueu Steuern möglichst bereits anfangs des Monats

rz zu bewirken und dabei die Restanten, soweit nicht deren
marischer Nachweis nach dem Erlasse des Herrn Finanzministers

20. August 1914 11 11691 gestattet ist, einzeln, unter Angabe
Gründe des Rückstandes oachzuweise«. Viele Reste könnten
iieden werden, weun die Bürgermeister und Rechner wegen
angstellung pp.Hand in Hand arbeiteten.

Ich erwarte, daß die Herren Bürgermeister sich bemühen, die
' und Abgangstellung richtig zu erledigen und auch für recht-

Vorlage der Ausfallisteu an die Kreiskasien Sorge tragen,
fitil ?« JLie  bisherigen vielfachen Anstände vermieden werden.

1 M-»«rb«rg . deu 14. Februar 1916.
mmäP ev  Vorsitzende der Steuerveranlagung« Kommissio«

J_ de» Kreise«  Westerburg.
^ ^ ®erren  Bürgermeister in Gaben, Ehringhausen, Eisen,

puBben, Halbs, Hellenhahn-Schellenberg, Herschbach, Hundßrngen,
rmtraul, Kölbingen, Meudt, Mittelhofen, Obererbach, Pottum,

tt0tff' nj (äeii), Seck und Waldmühleu werden an die Erledigung meiner
k 'Uöung vom 28. Januar 1916 K. 451 betr. Neuregelung der

tvstwirtschaft wiederholt erinnert und biuneu3 Tagen Vorlage
"^ khtigten und aufaddierten Verzeichnisses erwartet.
Westerburg, den 14. Februar 1916.

Der Uorsttzende de» Kreisausschusie«
_ de » Kreise» Westerburg.

A« die Herren Bürgermeister de» Kreise».
, Durch Artikel 11 der Verordnung vom 17. Januar 1916
MZ-Gesetzbl. S . 41) ist ^be» KommuuaiverbSude » da«
'cht grnomme«. von stch au« Zuweisungen von Hafer

Vkerdehalter au« den Vorräte« ihre» Bezirk« var-
»hme«. Gleichwohl soll auch weiterhin.Pferdehaltern, denen
Erhaltung ihrer Pferde keine anderen selbstgewouuenenFutter-

"kl zur Verfügung stehen, Hafer bis zu IV- Kilogramm für
^ Tag und daS Pferd zugewiesen werden können. Die Ueber-
'Mng der hierfür erforderlichen Mengen an die Kommunalver-
"de mutẑaber durch die Zentralstelle zur Beschaffung der HeereS-
rpfleguug erfolgen, der zu diesem Zwecke »o» de» Verbänden die

erforderlichen Angaben, insbesondere über die Zahl der hiernach i»
Betracht kommenden Pferde, zu machen find.

Bei jedem Anträge, der mir »orgele,t wird, ist « tr jauzn.
geben:

u) Gesamterute deS Antragstellers an Hafer in 1915,
d) Gesamtverbrauch an Hafer für Futter bis zum Lage de»

Antrags,
e) Haferwenge, die beantragt wird,
ä) Anzahl der Pferde,
e) Zeitdauer, während der die Pferde i« Besitze de» Antrag¬

stellers sind,
ES muß hierbei angenommen werde«, daß e» landwirtschaft-

licheu Betriebe« im allgemeinen möglich sein dürste, ihre Pferde
mit den in der Wirtschaft gewonoenen Ersatzfnttermttteln zn füttern.
Io der Regel kann daher in Zukunft «ur für SpeditiouSpferde.
Postpferde, Pferde gewerblicher und ähnlicher Betriebe, in deneu
andere Futtermittel sicht Vorhände» sind, Hafer überwiesen werden.

Westerburg« de» 9. Februar 1916-
Der Vorsitzende

de« Kreisausschutze» de» Kreise* Westerburg.
A » die Herren Bürgermeister vo«

Westerburg, Berzhahn, Elsoff, Emmerichevhain, Gemünden, Ger»-
Hasen, Girkenroth, Görgeshause«. Großholbach, Hahn, HalbS, Heil»
berscheid. Hellenhahn, Hundsange», Irmtraut, Kölbingen, Mendt,
Nentershausen, Neunkirchen, Neustadt, Niederahr. Niedrrerbach»
Niederroßbach. Nomborn. Oberroßbach, Oberrod, Pottn«, Pütsch¬
bach, Rehe, Rennerod, Ruppach, Salz, Seck. Steiuefrenz, Waigands¬
hain, Wallmerod, Weidenhah», Wengenroth, Westernohe.

Ich ersuche, die Hebammen zur sofortige» Abfindung ihre»
Tagebuchs an den Herrn Kreisarzt in Limburg zu veranlasse», so¬
weit dieses noch nicht geschehen sein sollte. Die erfolgte Atse»-
düng ist mir binnen3 Tagen anzuzeige».

Mestrrbnrg, den 15. Februar 1916. Dev i «»tv«t.
An die Herren St «»de»de»« te» dr» Kreise».
Ich ersuche, mir binnen 3 Tage» anzuzeigen wieviel Ge¬

burten und Sterbefälle in den Zehren 1914 und 1915 vorgkkommen
sind, getrennt«ach den beiden Jahren.

Westerburg, den 15. Februar 1916. De- Kanbrat.
Bekanntmachung

über die Beschränkung der Herstellung von Fleischkonserven
und Wnrstwareo. Vom 31. Januar 1916.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 de» Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrat» zu wirtschaftlichen Maßnahme»
usw. vom4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Ver¬
ordnung erlaffe» :

8 1. Die gewerbsmäßige Herstellung von Konserven an»
Fletsch oder uster Zusatz von Fleisch, die durch Erhitzung haltbar
gemacht sind, ist verboten.

Als Fleisch gelten Rind-, Kalb-, Schaf-, Schweinefleisch sowie
Fleisch von Geflügel und Wild aller Art, Wurstware« und Speck.

8 2. Zur gewerbsmäßigenHerstellung von Wurstware« darf
nicht mehr als ein Drittel de» Gewichts au-geschlachteter Rinder,
Schweine und Schafe verarbeitet werden. Die Lerarbeituug der
inneren Teile und de» Blutes wird durch diese Beschränkung nicht
getroffen.

8 3. Gewerbliche» Betrieben, die fadrikmißi, Wurstvareu
Herstellen, kann an Stelle der Beschränkungi« § 2 gestattet werde»,
daß monatlich nicht« ehr als ein Drittel derjenigen Fleischmenge
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§ 4. Die Vorschriften in §§ 1 bis 3 gelte» nicht für die

Verstellung von Fleischkooserven«nd Wnrstware» zur Erfüllung von
Verträgen, die unmittelbar mit den Heeresverwaltungen und der
Narineverwaltuug abgeschlossen find.

§ 5 . Die Beamten der Polizei und die von der zuständigen
Behörde beauftragten Sachverständigen sind befugt, in die Raume
der Betriebe, die von den Vorschriften der §§ 1 bis 3 betroffen
werden, jederzeit einzutreteu. daselbst Besichtigungenvorzunebme»,
«eschäftsaufzeichnungen einzusehen und nach ihrer Auswahl Proben
zur Untersvchuug gegen Empfangsbestätigungzu entnehme«.

Die Unternehmer sowie die von ihnen bestellte» Betriebsleiter
und » uffichtspersouen sind verpflichtet, den Beamten der Polizei
und de« Sachverständigen Auskunft über das Verfahren bei Her¬
stellung der Erzeugnisse, über die z»r Verarbeitung gelangenden
Stoffe, insbesondere auch über bereu Menge und Herkunft, zuerteile».

8 6. Die Sachoerständigeu sind, vorbehaltlich der dienstlichen
Berichterstattuug und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet,
über die Einrichtimge« und Kefchäftsvelhältniffe, welche durch die
Aufsicht zu ihrer Kenntnis kommen, Verschwiegenheit zu beobachten
und sich der Mitteilung und Verwertung der Geschäfts- und Be-
triebkaeheimnisse zu enthalten. Sie find hierauf zu vereidigen.

§ 7. Die Unternehmer der von de» Vorschriften der 88 1 '
bis 5 betroffenen Betriebe habe» einen Abdruck dieser Verordnungz
i> ihren BetriebSräumen auszuhängen. *

§ 8. Die Landeszentralbehörde« erlaffen die Bestimmungen
der Ausführung dieser Verordnung.

Der Reichskanzler kan« Ausnahmen von den Vorschriften
dieser Verordnung zulaffe» ; für die Herstellung von Frischwurst
köune» auch die Lsndeszentralbehörde» Ausnahme» zulaffe«.

8 9. Mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark oder mit
Gefängnis bis zu drei Monaten wird bestraft

1. wer de« Borschriften der 8§ 1 bis 3 und 5 Abs. 2 zuwider,
handelt;

2. wer der Forschrift des 8 6 zuwider Verschwiegenheit nicht
beobachtet oder der Mitteilung oder Verwertung von Geschäfts¬
oder Betriebsgeheimnisie« sich nicht enthält;

3. wer de» i« § 7 vorgeschriebenen Aushang unterläßt;
4. wer de» auf Grund des § 8 Abs. 1 erlassenen Bestimmungen

zuwiderhandelt.
In dem Falle der Rr . 2 tritt die Verfolgung nur auf An¬

trag ei».
§ 10. Die zuständige Behörde kann Betriebe schließen, deren

Uuternehmer oder Leiter sich in Befolgung der Pflichteu unzuverlässig
-eigen, die ihnen durch diese Verordnung oder die dazu erlassenen
AuSführnngsbestimmuagen auferlegt sind.

Gegeu die Verfügung ist Beschwerde zulässig. Ueber die
Beschwerde entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.
Die Beschwerde bewirkt keinen Aufschub.

§ 11. Die Vorschriften dieser Verordnung finden auf die
Herstelluug von Fleischkonservenund Wurstwaren durch Verbraucher«
Vereinigungen auch dann Anwendung, weun die Herstellung nicht
gewerbsmäßig erfolgt.

§ 12. Diese Verordnung tritt mit dem 4. Februar 1916 in
Kraft. Der Reichskanzler bestimmt de« Zeitpunkt des Außerkraft.trete»?.

-erli « , den 31. Januar 1916.
_Der St -ll* ertr - t -r de» Keich «ka » rler » Delbrück.

Ewpf
Soweit Aktionäre oder Gesellschafter einer Gesellscha!« *

beschrankter Haftung auf Grund des Gesellschaftsvertraas z,
ker»°g verpflichtet sind, finden die Vorschriften im Abs. 1 5 ;\
mag Aowendurig; in diesem Falle wird der feste Geldpreis z, Lv
flflegt, der im Betriebsjahr 1913/14 für die auf Grund d, übers
sellschaftsvertrags gelieferten Rüben gezahlt ist.»“ “ i“ » “ i/w»u *u iw. sn»i

33et Fabriken, bte für das Betriebsjahr 1913/14 Vi!„iw<
WfPfPY’ittir » Ham  Xo *. iwt Qr1 r» c. _ ; r .

duUber Lieferung von Rüben der im Abs. 1 und 2 bezeichnet- L 0,
müt  abgeschlossen halten, beträgt der Mindestpreis für Rübe!L i
Mark für 50 Kilogramm.

Bei Berechnung des Mindestpreises bleiben Abreden üi s vo>
hohung des veretvbarteo Preises mit Rücksicht auf den Zucker Um
&e« Gewinn der Zuckerfabrik oder sonstige Umstände sowie,ök
Nebenlieferungen außer Betracht.

Der Reichskanzler kann weitere Bestimmungen treffe, i
Ausnahmen Massen. 7 '

§ 3. Ergeben sich zwischen deu Vertragschließenden bei der?. ©{
ob der § 2 Anwendung findet, sowie bei Anwendung des 8 2
Streitigkeiten, so kann jede Partei eine Entscheidung der h • ' *
Verwaltungsbehörde, in deren Bezirke die Fabrik gelegen ist, b, 8
beantrage», zu welchen Bedingungen die Rübe« zu liefern sind
höhere Verwaltungsbehörde setzt die Bedinguugen nach freie,« ,uri
messen fest. Die Entscheidung ist endgültig und für die E $er:bindend.

Die Landeszentralbehörden bestimmen, welche Behörde«,kenn
höhere Verwaltungsbehörden anzusehen sind. j

§ 4. Kaufverträge über Rohzucker aus dem Betriebsjahr 19 «elds
dürfen sicht abgeschlossen werben. Verträge, die vor Jnkroft § ve
dieser Verordnung geschlossen sind, sind nichtig. . êr

§ 5 Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in! werd
Kerls «. den 3. Februar 1916.
Der Stellvertreter de» Reichska «zleus . De lbi fig.

Bekanntmachung ^
übe» die Uerweuvurrg vo« VevvvauchsMcker.

Vom 3. Februar 1916. tnj '
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 deS Gesetzes üb,.s„

Ermächtigung des Buadesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen.
vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Vffij
nung erlaffen: p? '01

§ 1. Verbrauchszucker darf ausgenommen an Bienen, nich
futtert sowie zur Herstellung von Branntwein nicht verwendetw

Unter das Verbot fällt auch die Verarbeitung zu Futterm
§2 . Berbrauchszucker darf zu technischen Zwecken(Selfenherst,

usip.) »ur mit Genehmigung des Reichskanzlers verwendet wck

Ber
Sta,

und Diese Vorschrift findet ans die Herstellung von Heil-, Ä
Nahrungsmittel keine Anwendung. |

Bekanntmachung,
betreffend die Preise für Rohzucker und Zuckerrüben

im Betriebsjahr 1816/17 . Vom 3. Februar 1916.
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 d-8 Gesetzes über die

Ermächtiguog des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw.
vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Vererd-
«uog erlassen:

8 1. Der Preis des von den Rohzuckerfabriken im Betriebsjahr
1916/17 hergestellten Rohzuckers wird für 50 Kilogramm von 88
vom Hundert Ausbeute ohne Sack frei Magdeburg gegenüber dem
in der Bekanntmachung über dm Verkehr mit Zucker vom 26-August
19l5 (Reichs-Gesetzbl. S . 516) für Lieferung bis zum 31. Dezember
1915 festgesetzten Preise um 3 Markaus 15 Mark erhöht. Monats¬
zuschläge werden nicht gewährt.

Der BnndeSrat bestimmt auf dieser Grundlage die Preise, die
für die einzelnen Fabriken frei Verladestelle sowie für Rohzucker
gelten, der außerhalb des Standortes der Fabriken eingelagert ist.

8 2. Der im § 1 Abs. 1 vorgesehene Mehrbetrag des Robzucker-
preiies ist ausschließlich zur Erhöhung der Rübenpreise zu verwen¬
de», und zwar dürfen rübenverarbeitendeFabriken in Verträgen
über Lieferung von Zuckerrüben für das Betriebsjahr 1916/17 kei-
neu niedrigeren Preis für 50 Kilogramm vereinbaren als 0,45 Mk.
über dem im Betriebsjahr 1913/14 von ihnen für Kaufrüben ge¬
zahlten Preise. Verträge, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung

§ 3. Der Reichskanzler erläßt die näheren Bestimmungen
-Ausführung dieser Verordnung. Er kann Ausnahmen zulaffe,

8 4. Wer den vorstehende» Vorschriften zuwider Verbrauch-
verfüttert, zur Branntweinherstrllung«der zu sonstigen techo
Zwecken verwendet, wird unbeschadet der verwirkten Steuer
mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark oder mit Gefäi
bis zu drei Monaten bestraft.

k pem
' Ins!

§ 5. Die für Verbrauchszucker geltenden Vorschriften finden tnis
auf Halberzeugnisse jeder Art (Füllmassen usw.) Anwendung

8 6. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündun
8 2 am 1. März 1916 in Kraft. Den Zeitpunkt deS Außer!
tretens bestimmt der Reichskanzler.

Kerls « , den 3. Februar 1916.
Der Stellvertreter de» Reichskavzler *. Delbrü

9.
gnd
«4 i
ich
gene

Bekanrrtrnachirng
über Höchstpreise für Heu. Vom 3. Februar 1916.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 5 des Gesetzes,
Höchstpreise, vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516)
gende Verordnung erlassen:

§ 1- Der Preis für die Tonne inländisches Heu darf l (1!
Verkauf durch den Erzeuger nicht übersteigen N,

1. bei Heu von Kleearten (Luzerne, Esparsette, Rotklee, Sche ui
denklee, Gelbklee und Weißklee usw.) von mindestensn ügu
lerer Art und Güte 150 Mark ; en.

2. bei Wiesen- und Feldheu (Gemisch von Süßgräsern , k
arten und Futterkräutern) von mindestens mittler Art iülle
Güte 120 Mark.

!k ich
letz!

Wü

Der

W-

6.
die
che«

!erbe>
Ist das Heu gebunden oder gepreßt, so ist ein Zuschlag1tn 8f

rvr ti tv* Xtrt jpg,6 Mark für die Tonne zulässig.
. Landeszentralbehörden sind befugt, mit ZustimB
des Reichskanzlers für ihr Gebiet oder Teile ihres Geb&
niedrigere Preise festzusetzen. Bei Verschiedenheit der Preise -
Orte der landwirtschaftlichen oder gewerblichen Niederlassung **i
«aufer § und des Verkäufers sind die für den letzteren Ort 9 A
enden Preise maßgebend. Be

§,2 * § 1 bezeichneten Höchstpreise schließenan s 1 vcjjciujrirtcn qpocgnpreije icynegen

m’imiismä »ÄH Ä 7« rs ! % WWL V W L



n Milidit , des Einladens daselbst ein . Sie gelten sür Barzahlung
Empfange.

Resellscha § Z. Beim Umsatz durch den Handel dürfen dem Höchst-
rtrags z, Beträge zugeschlagen werden , die insgesamt
Abs . 1 die Tonne lose verladenes Heu 8 Mark,
»preis z« ?ür die Tonne gebundenes oder gepreßtes Heu 5 Mark
)rund di ^ ersteigen . Dieser Zuschlag umfaßt insbesondere Kommis-

Vermittelungs - und ähnliche Gebühren sowie alle Arten
3/14 Vi luswendungen , nicht aber die AuslagenfürFracht einschließ-
ezeichncti tr  durch Zusammenstellung kleinerer Lieferungen zu Sammel-
lir Rübe qeir nachweislich entstandenen Vorfrachtkosten . ^

Die Preise in den § § 1 und 3 gelten nicht für den Klein-
'reben ü6 f von ^Heu . Als Kleinverkauf gilt der Absatz unmittelbar
n Zucker .xbraucher in Mengen von nicht wehr als täglich insgesamt
»e sowie ,pelzentner unter der Voraussetzung , daß zur Beförderung des

bis zum Berbrauchsort die Eisenbahn oder der Wasserweg
n treffe , j^ utzt wird.

Der Reichskanzler kann Ausnahmen zulassen,
bei der Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündnng in Kraft.

! 8 l Serli « , den 3 . Februar 1916 . ^
I .1 5 Der SteUoertrrter de« Reichsk «« rler» . Delbrück,
en ist , d _ _ - - - - -
fern sind Es scheint vielfach der Brauch gewesen zu sei «, daß mit
tz freietajertriebe der Postkarte », Bilder , Druckschriften usw . beauf-

die E Vertreter für vom Publikum den Verkäufern gegebenen Bar-
» eine entsprechende Anzahl der zu Kriegswohlfahrtszwecken

Behörde ! -bene» Gegenstände an Lazarette ablieferten . Abgesehen da-
daß die Annahme von Barspenden auf jeden Fall eine stras-

jahr 19 Sildsammluiig darstellt , ist der Bertrerer nicht berechtigt , von
Snfraftf gjjenben einen Teil für sich zu behalten . Sollte hin und

' der Fall eintreten . daß den Vertretern Barspeude « zuge-
dung in werden , so sind sie entsprechend der Absicht der Geber ver-

et, den ganzen Betrag dem Kriegswohlfahrtszweck zukommen
Delbl sr».

Von Behörden und größeren Firmen ist mir außerdem mit-
worden , daß von Vertretern an sie Listen gesandt werden

»arer . inzeichnung von Geldbeträgen , für die später Gegenstände ge-
werden sollten . Diese Art des Vertriebes ist unzulässig . Die

dsiufer sind verpflichtet , unter den in der Erlaubnis angegebenen
gungen die Gegenstände persönlich von Hans zn Haus und!iiagmkn Hlc  V3,cmu |iutn (c

enbe S3j^ er^on  Person anzubieten.
Ich ersuche ergebenst sämtliche Vertreter auf das Verbot der

en , nich Geschäftsgebaren aufmerksam zu machen.

'SuZ  Berli « . den 19 . Januar 1916.
Staatskommissar für die Reg - l« « S der Krte - a

ndet w, « , - hlfahrt spflege  i » Ure « ße « .

?eil - , E Nbdr ^ xk zur gefälligen Kenntnis und Veranlassung des Wei«
> gemäß des Schlußsatz.

imunget Insoweit eine von mir erteilte Erlaubnis in Frage kommt,
zulaffe ^ die Vertreter der betreffenden Vereine Ihrer Bezirks

brauchs letztere entsprechend verständigen zulasien.
i techii den 27 . Januar 1916.

Steuel Der Rrgier « usS ' Vr « st> e » t.
Gefw - Ä „

Der Ortspolizeibehörde und der Gendarmerie des Kreises zur
i finden tnis und strengen Beachtung,
ndung . Wefterdurg , den 7 . Februar 1916.
kündun Der Kandrat.
Außer ! -

' Ans den auf Grund meiner Verfügung vom 2 . März 1907
- C. 1778 alljährlich erstatteten Berichten muß ich entnehmen,

Delbrü die Kestimmuuse » des Reichsgesetzes gegen den verbre¬
chen und gemeingefährlichen Gebra « ch » o » Spren - stasfe«
9 - Juni 1884 (R . G . -Bl . S . 61 ) — Sprengstoffgesetz — nicht

1916.

-setzes,
. 516)

ienk bekannt sind . Mit Rücksicht aus die ausgedehnte Her-
K  und Verarbeitung von Sprengstoffen infolge des Krieges
^ ich auf einzelne Bestimmungen dieses Gesetzes und der hierzu
Setten preußischen Ausführungsverordnung vom 11 . September

darf l (Min - Bl . k. ä . 1. V . 8 . 237 ) noch besonders hin.
Nach § 1 des Gesetzes bedarf es zur Herstellung , zum Ber¬

te , Sch e und zum Besitze von Sprengstoffen einer polizeilichen Ge-
stensn ugung. Diese Genehmigung hat auf dem Namen deffen zu

en, der sich mit der Herstellung oder dem Vertriebe von Spreng,
rn , On befaffen oder solche in Besitz nehmen will und wird für den
: Art klier von Sprengstoffen unabhängig von der nach § 16 der

erbeordmmg erforderlichen Genehmigung zur Errichtung einer
schlag kvgstoff.Fabrik erteilt . Ein »in Besttznehmen " liegt auch dann

wenn eine Person vorübergehend die Verfügungsberechtigung
iftimn « Sprengstoffe erhält , ohne daß sie in deren Eigentum über-
! Geb li-
kreise Einer polizeilichen Geoehwigung zur DersseU « « g und zum
ssung triebe bedürfen demnach die Betriebsleiter der Fabrikabtei-
Ort ^ in denen Sprengstoffe bergestellt werden . Sie tragen neben

Verantwortung für die Einhaltung der Bestimmungen de«
ießen ingstoffgesetzes auch die Verantwortung für die der Eisenbahn-

oon b chlsordnung entsprechende Verpackung der Sprengstoffe . Die
^sowie >»bnis zur Herstellung und zum Vertriebe schließt die Erlaubnis

zum Besitz in sich (Ziffer 2 der Ausführungsverordnung ) . Eine
Genehmigung zum Kesitze vou Sprengstoffe » haben die Betriebs¬
leiter der Fabriken nötig , in denen Sprengstoffe verwendet werden,
z. B . zur Herstellung von Granatzündern.

Ueber die Gesuche um Gestattung der Herstellung , de? Ber-
triebes oder des Besitzes von Sprengstoffen haben die Landräte , i«
Städten mit mehr als 10 000 Einwohnern die Ortspolizeibehörden,
in erster Instanz Entscheidung zu treffen . Zuständig ist diejenige
Behörde , in deren Bezirk der die Genehmigung Nachsuchcnde wohat.
(Ziffer 1 der Ausführungs -Verordnung .)

In den Gesuchen um Gestattung der Herstellung oder deS
Besitzes von Sprengstoffen sind die Zwecke, zu welchen diese Stoffe
dem Gesuchsteller dienen sollen , anzugeben . ( Ziffer 2 a . a . 0 .)

Wiesbaden , den 31 . Januar 1916.
Der Regier « » - « Präsident.

I . 8 . : « izycki.

Wird hiermit zur genauen Beachtnug veröffentlicht.
Mefterbnrg , de» 8. Februar 1916.

Der Laubrat.

Unter Bezugnahme auf funfere Rundschreiben vom 27 . De¬
zember 1913 und 4 . Dezember 1914 teilen wir mit , daß wir das
wegen der Heitfürsdrgedehandl « « - Doppeltverftcherter mit
der ReichsveificherungSanstalt sür Angestellte zu Berlin -Wilmersdorf
sowie der Pensionanstalt für Lehrer und Lehrerinnen zu Berlin und
dem Versicherungsverein des deutsche » Bank - « od BaukiergewerbeS
zu Berlin eingegangene Abkommen mit dem 31 . Dezember 1915
gelöst haben , weil es sich nicht bewährt hat.

Fortab werden daher auS den tu unsere » Rundschreiben dom
27 . Dezember 1913 angeführten Gründen die Doppeltversicherten
gleich bei der Stellung des KraukenfürsorgeautragS darauf hinz«-
weisen sein, daß es in ihrem Interesse liegt , den Astrag nicht bei
uns . sondern von vornherein bei der ReichSverficherungSanßalt für
Angestellte oder den beide » Ersatzanstalte », Pensionsanstalt sür
Lehrer und Lehrerinnen und VersicheruugSverein deS deutsche» Ban !»
und Bankiergewerbes , zu stellen , weil die Versicherten von diesen
Anstalten in Heilstätten für den Mittelstand » nd nicht wie bei unS
in Volksheilstätte « untergebracht werde » .

Cassel, den 24. Januar 1916.
Der U - rfta « d

der Landesverstchernugsmustalt Hessen-Nass«« .

A « die Herren Bürgermeister deä Kreises.
Abdruck zur Beachtung.
Mesierdnr - , den 4. Februar 1916.

Der Vorsitzende de« Uerstcherua- samte ».

Bekanntmachung.
Die Anmeldnugeu (§ 3 der Satzungen ) und die Anträge (§ 4)

sind bei dem Viehhandelsverbaude für den Regierungsbezirk Wies¬
baden in Frankfurt a . M . Neue Mainzerstraße Nr . 23 schriftlich
einzureichen und zwar die Anmeldungen zur Mitgliederliste (8 3
der Satzungen ) unverzüglich , längstens aber b<S zum 8 . März d.
IS . Biehhändler , welche die Erklärung abgeben wollen , daß sie anf
die Ausübung deS Gewerbes verzichten , haben diese Srklärnng eben¬
falls spätestens bis zum 8 . Mär , d. Js . bei de« Verbände schrift»
lich anzugeben.

Bei den Anmeldungen zur Mitgliederliste ist anzugeben:
1. der Name der Firma « od der Sitz der gewerblichen Rieder»

laffung « ach Gemeinde , KreiS und Regierungsbezirk.
2. der Name deS Viehhändlers , auf welchen die « usweiSkarte

ausgestellt werden soll.
3. Geburtstag und Geburtsort deS « utragstellerS,
4. Angabe zu welchem Gewerbe ober Wandergewerbesteuersatze

der Antragsteller veranlagt bezw . ob derselbe gewerbesteuerfrei
veranlagt ist.

5) Angabe in welcher Weise der Antragsteller die gehandelten
Tiere kennzeichnen will ( 8 8 der Satzungen ). Die Kennzeich¬
nung hat durch Ohrmarke , Haaranschnitt . Brennstempel oder
Farbe zu erfolgen . Bei Schafen kann von einer Kenn¬
zeichnung Abstand genommen werde « .

Werben neben der Ausweiskarte noch Nebenkrrten bean¬
tragt , (8 5 der Satznugen ) so find die gleichen Angaben auch für
die Person zu machen, auf deren Name » die Nebenkarten bean¬
tragt werden.

Den Anmeldungen zur Mitgliederliste (8 3) ist eine Beschein¬
igung der Ortsvolizeibehörde darüber beizufügeu , daß der Anmeldende
bereit » vor dem 1. Juli 1914 Viehhandel i« Hauptberuf betrieben
hat , desgleichen eine Bescheinigung über bie Richtigkeit des ange¬
gebenen Steuersatzes.

Personen , welche nur auf Antrag Mitglieder de» LerbandeS
werden können, (8 4 der Satzungen ) wollen ihren schriftlichen An¬
trag eingehend begründen.

Frankfurt a . M ., den 10. Februar 1916.
Nirtzhandelsvervand für de « Keg .-Kez . Wiesbaden.

Der W» rsi « « d : Der « « » . Königlicher Londrat.



Uottzeiverorbnung.
Äuf Srwub beS§ 5 ttnb 6 bet SfffffrfiSrfifti’t»9%»rnrhnttM/>20 8K? "65 “v b 6«?e,r. blllerhöchste« Strorbititag vomÄISÄttÄ ";

•LSfÄSSÄ 15*552*' föt bi.
§ 1 .

fet«B»? Bii<f*i5lI trinn6wb!8 Drts6.eri "0? und innerhalb brr Snt-
Si ! oW 0JM tn  d -n äußerste-. Gebäude« der ge.
b?? »7s7°^ s? - ft belesenen Grundstücke, a»f welchen zum dauern,dk» « ufeathalt »on Mensche» bestimmte Sebäube errichtet find
»ezw. »och errichtet werbe«, mit Ausnahme der gewerblichen An-
tngen, muffe« «> die Gemeinbe-Hochbruckwafferleitung angeschlossen

*nj!  iwar sowohl bezüglich der eigenen Wohnung des
JgMWW «I* auch hinsichtlich vnrhanbener Familien-MietS-

8 2.
in ^ " »iragung>der Lnfchlüffe noch§ l bei der Gemeinde
[f der Eigentümer beS Gebäudes verpflichtet. Bei Neubauten bezw
V«»vertnberun,e« ist der «nschluß in der Bauzeichnung vorzusehen.'

fab-.* Geldstrafe bis zn 9 M., im Unvermögensfallemit ent¬
sprechender Haft, wird bestraft:

^ zû schließen^ ^ ' bie  3 «Pfhah«en nach einer Wasserentnahme
I !üer  für » bleituog bes gesamten Abwassers Sorge trägt.
3) wer bei Feuer seine Wafferleitung der Löschmannschaft nicht

zur Verfügung stellt,
4)  wer ohne borherige Vereinbarung mit dem Gemeindevorstande

Wasser zu Bauzwecken entnimmt,
5) wer den Beauftragten des GemeindevorstanbeS auf Anfragen

zn» Zwecke ber Wasser,elboeranlagung unwahre Angaben
«acht bezv. den Beauftragten das Betreten, sowie die Lin
stchtnahme von HauS und Hof verweigert.

§ 4.
Diese Polizeiverordnung tritt mit de« Tage ihrer Verkün

bttnu, i« „Sreisblatt für ben Kreis W-sterbnrg" io Kraft,
»l - inh - lbnch. den 10. März 1915.

Die Police [Verwaltung.
Keusch. Bürgermeister.

Oberförstern Rennerod.
Montag, den 21. Februar, vormittags ..

»erben m der Guth 'sche« Gastwirtschaft in Wald
aus dem Schutzbezirk Waldmühlen, Distrikt 22, 23 Rü
Buchwald , 39 Stirnheck , 43 Steckerfeld verkauft ' (Sjj
Stamme 4 16 Festm., 12 Rmtr. Nutzscheit, 22 Rmtr. \
9imtr. Knüppel 660 Wellen; Kirschen: 2 Stämme 0,91
Buche» ; 150 Rmtr. Scheit, 27 Rmtr. Knüppel, 7000

Dre Herren Bürgermeister werden um gefälliae
machung ersucht. 1 y
- - —— - - -- - - _

Kotter

15

w

„de

und

Waschmaschine»
»W fir j ; _ <. ar i ' r « . _Jr - Iftemit Schwungrad -Antrieb . — Jede Maschine wird

Probe gegeben. — .

- Mätztg - Preise . -- g- Dil

J  aiichepiimpei i

Hoft-Verfteigerung.

Allein -Bertrieb der Patent „ Flink " -Pumpe ^
— Durch Waggonbezug billige Preise . —
Enorme Leistung . - Einfachste Handhabung.

Selbsttätige Entleerung . ei
Jorrätige Längen3.- , 3,25, 4.—, 4,25, 4,50, 4,755.- nt

4 Wochen zur Probe gegeb

Samstag , de« IS. Februar 1S1«,
Vormittag« 10 Uhr anfangen».

kmmen im Gräflichm Walde, Distrikt Vordere Reuhof und
«chweiz- rhof zum Ausgebot:

9 Eichen-Stämme mit 3,54 Festm.
4 Rmtr. Eichen-Scheit,

140 Rmtr. Buchen-Scheit und Knüppel,
1 Rmtr. Weichholz-Scheit,
3 Hausen Eichen-Reiser,

57 Haufen Buchen-Reifer.

und Untere N̂euhof̂ °U ^ er  Breiten Schneise zwischen Vordere
M-Ee- bur, . den 14. Februar 1916. 6484

«raflich Leiniugen'sches Forst- u. Rentamt.

Bekanntmachung.
. ®» 9- *• Mts . tm hiesigen Stadtwalde , Distrikt « eckers-

"gehaltene Holzversteigerung ist von uns genehmigt
worden und findet die Ueberweisung des betr . Gehölzes

Donnerstag , de« 17. - s . Mts .,
. . . Vormittags 10 Uhr,

an die Steigerer statt.
M-Ke- bnrg . beo 12. Februar 1916. 6486

Der  Magistrat.  Kappel.

Jede Pumpe wird

fepltff MWch-IachkfÄ
dauerhaft gearbeitet - zu billigen Preist

Mich- u. WaMch
ca . 1400 Stück Lager.

Raucherapparate
In etwa 14 Tagen trifft je 1 Waggon

Achrl llni»GartenMiidrilht
Ackermaftensowie ein.

Bei Bedarf bitten Preise einzufordern.
— Bn Kauf wird die Fahrt vergütet . —

Ein ftuHer Sdjfifcr(|tinii Welsch«.

C. von Saint George
Hachenburg.

. ^ ^ ^erlager und Vertretung bei Herr » Hangs Kaue
n Westerbnrg . Für Rennerod und Emmeriche«

Kai « tüchtige Vertreter gesucht . Schlosser odi

schnellstens bevorzugt . Anfragen erbitten dieserha

Der Eigentümer kann denselben bei mir abholen
Renner »», den 14. Februar 1916.

Schmidt , Bürgermeister.

6485
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Snl«t-(0rl Ersah

Gesang- u. Gebetbücher
IT) tfltAdCtAli A ncrnml « ! 1 Ain grosser Auswahl , empfiehlt

P . Haesberger , Westerburg.

Von der Nahrungsmittel-
Kommission geprüft und lt . Gut¬
achten des Herrn Geh. Reg .-Rat
Dr . H. Fresenius , Wiesbaden

Schepel«

zugelassen. Zu beziehen nur für
Wlederverkäi ^ ' L *-iiederverkäufer in Balon von
52 u. 50 Kilo sowie Fässer von
175 Kilo durch Kaufmann
Theodor Bleitgm . Diez.

Kaffee , Tee und fi«
sind unübertroffen an Fei

und Ausgiebigkeit.
Alleinverkauf für West*

Haus Bauer,
Kol onialwarenhandloM


	[Seite 1]
	[Seite 2]
	[Seite 3]
	[Seite 4]

